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Gemeinde Direktion Bildung und Soziales
Köniz Abteilung Bildung, Soziale Einrichtungen und Sport

Fachstelle Alter, Jugend und Integration

Stapfenstrasse 13
3098 Köniz

Tel. 0319709213

Mail aji@koeniz.ch
·www.koeniz.ch

GRUNDSÄTZE ÜBER DIE AUSRICHTUNG VON BEITRÄGEN
FÜR KINDER UND JUGENDLICHE

AN VEREINE UND ORGANISATIONEN IM FREIZEITBEREICH

1. Grundsatz und Rechtsanspruch
1.1. Grundsatz

Die Gemeinde Köniz unterstützt Einrichtungen (Vereine, Organisationen und Gruppen) mit Beiträ-
gen für Angebote im Kinder- und Jugendfreizeitbereich.

Beitragsberechtigt sind Einrichtungen, die sich für die Anliegen, Bedürfnisse und Interessen von
Kindern und Jugendlichen einsetzen. Ziel und Zweck ist es, die Lebenskompetenz der Kinder und
Jugendlichen von 0 bis 18 Jahren mit Wohnsitz in der Gemeinde Köniz zu fördern.

Die Beiträge müssen nachweislich den Kindern und Jugendlichen zugutekommen und dürfen nicht
für andere Zwecke verwendet werden.

Sitz und Aktivitätenschwerpunkt der Einrichtungen müssen in der Regel in der Gemeinde Köniz
sein.

Die Einrichtung nicht kommerzielle Zwecke verfolgen.

Das Angebot muss politisch und konfessionell neutral und für jedermann zugänglich sein.

Ausgeschlossen sind Einrichtungen, welche für die gleiche Aufgabenerfüllung bereits andere Ge-
meindebeiträge erhalten.

1.2. Rechtsanspruch
Auf die Ausrichtung eines Beitrages besteht kein Rechtsanspruch, weder dem Grundsatz noch der
hlöhe nach.

2. Art und Höhe der Beiträge
2.1. „Pro-Kopf'-Beiträge:

Voraussetzung für den Bezug von „Pro-Kopf'-Beiträgen ist, dass die Kinder/Jugendlichen mindes-
tens 12 Mal im Jahr aktiv an den Angeboten der Einrichtung (Training, Veranstaltungen etc.) teit-
nehmen. Die Höhe der „Pro-Kopf'-Beiträge wurde durch den Gemeinderat mit Beschluss vom
25.04.2018 aufCHF 50.00 festgelegt.

2.2. Andere Beiträge:
Anstelle von „Pro-Kopf'-Beiträgen können alternativ Beiträge für Infrastruktur, bestimmte Projekte
oder Veranstaltungen etc. beantragt werden. Die Beiträge erfolgen in der Regel in Form einer De-
fizitgarantie bis zu max. CHF 1'000.00 pro Jahr. Die Höhe wird durch die Fachstelle festgelegt und
ist abhängig vom Angebot und dem zur Verfügung stehenden Budget.

2.3. Beitragsbudget:
Die Gesamthöhe der Beiträge wird Jeweils im Rahmen der Budgetierung durch den Gemeinderat
festgesetzt. Bei allfälligen Budgetüberschreitungen ist das Eingangsdatum des Gesuches mass-
gebend für die Beitragsbewilligung.
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3. Publikation
Die zuständige Fachstelle publiziert jeweils Ende Februar die Aufforderung zur Gesuchseinrei-
chung im offiziellen Publikationsorgan der Gemeinde.

4. Einreichefrist und Gesuchsbeilagen
4.1. „Pro-Kopf'-Beiträge:

Die Beitragsgesuche sind jeweils bis 30. April an obenstehende Adresse zu richten. Später ein-
treffende Gesuche können nicht mehr berücksichtigt werden.

Gesuchsbeilagen:
Mitgliederverzeichnis (elektronisch per Excel, alphabetisch sortiert) der beitragsberechtigten
Kinder und Jugendlichen mit Wohnsitz in der Gemeinde Köniz (Name, Vorname, Geburtsjahr
und Adresse - Stichtag 1. März des laufenden Jahres)
Tätigkeitsprogramm des Vorjahres
Bei Erstgesuch: Statuten, Leitbild o.a.

Die Auszahlung erfolgt in der Regel Ende Mai nach Kontrolle der Mitgtiederverzeichnisse.

4.2. Andere Beiträge:
Die Beitragsgesuche können bis 30. November an obenstehende Adresse gerichtet werden. Spä-
ter eintreffende Gesuche können nicht mehr berücksichtigt werden.

Gesuchsbeilagen:
Angebotsbeschrieb
Budget für das Angebot oder die Veranstaltung etc.
Bei Erstgesuch: Statuten, Leitbild o.a.

Die Auszahlung erfolgt erst nach Einreichen der Angebots- oder Veranstaltungsabrechnung.

5. Inkrafttreten

Die Grundsätze treten per 01.01.2023 in Kraft und ersetzen die Grundsätze über die Ausrichtung
von Kinder- und Jugendbeiträgen vom 1.Januar 2020.

Köniz,  Januar 2023

Im Namen des Gemeinderates

Die Gemeindepräsidentin Der Gemeindeschreiber

Tanja Bauer
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